
 

 

Pachtvertrag 
für die Schrebergartenanlage der Burgergemeinde Herzogenbuchsee 

         

Zwischen der Burgergemeinde Herzogenbuchsee (Verpächter), vertreten durch den/die 
Schrebergartenverwalter/in 

       

Verpächter       
Burgergemeinde Herzogenbuchsee 
Postfach 150 
3360 Herzogenbuchsee  

 

 

        

und dem/der PächterIn        

Name, Vorname        

Strasse        

PLZ, Wohnort        

        

Tel:        

 
Wird folgender Pachtvertrag abgeschlossen: 
 
1. Pachtgegenstand 
Schrebergartenparzellen-Nr. ……….. mit einer Fläche von …….. Are(n). 
Der Schrebergarten darf ausschliesslich für kleingärtnerische Nutzung nach Massgabe des 
Schrebergartenreglements, welche als wesentlicher Bestandteil dieses Pachtvertrages gilt, genutzt 
werden. 
 

2. Pachtdauer 
Das Pachtverhältnis beginnt am 1.1. eines Kalenderjahres auf unbestimmte Dauer. 
 

3. Pachtzins 
Der Pachtzins beträgt jährlich CHF 65.00/Are inklusiv Wasserzins wir zum Voraus fällig. Er wird jeweils 
im Januar erhoben. 
 

4. Unterverpachtung 
Unterverpachtungen sind nicht erlaubt. 
 

5. Pachtaufgabe (Kündigung) 
Der Kündigungstermin ist der 31. Dezember. Die Kündigungsfrist beträgt 1 Monat. Die Kündigung muss 
schriftlich mitgeteilt werden. Ausnahmen gelten bei Unglücks- oder Todesfällen sowie bei 
Wohnortwechsel und sind sofort zu melden.  
Bei Pachtauflösung ist die Gartenparzelle sauber abzuräumen und zu jäten.  
Herzogenbuchsee,    Ort, Datum    

    

    

    

    

Michael Aeberhard Barbara Hosner   

SchrebergartenverwalterIn BurgerschreiberIn  Der/die PächterIn 


